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Texte du Praesidium Amendement proposé

Durch Rahmengesetze können Maßnahmen

zur Angleichung des materiellen Zivilrechts

der Mitgliedstaaten in den Bereichen Ver-

tragsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht

sowie gemeinschaftsweiter gewerblicher

Rechtsschutz und Urheberrecht festgelegt

werden. Im Übrigen ist im Bereich des mate-

riellen Zivilrechts ein Rückgriff auf andere

Rechtsgrundlagen sowie eine Harmonisierung

aufgrund Artikel 17 des Teils I der Verfas-

sung ausgeschlossen.

Begründung:

Ein Bedarf für die Angleichung des materiellen Zivilrechts bei grenzüberschreitenden Sachverhal-

ten besteht schon nach dem bisherigen Stand der Integration. Die betroffenen Rechtsbereiche soll-

ten aber ausdrücklich benannt und präzisiert werden. Über die genannten Bereiche hinaus muss eine

Harmonisierung ausgeschlossen sein.


